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Nicht jeder Job ist für Teenager erlaubt
Taschengelderhöhung in den Ferien: Akkordarbeit oder den Aufenthalt in Feucht- und Kälteräumen sind per Gesetz verboten.
Aachen. Das neueste Handy, die
coolsten Sneakers, Eintritte für
Kino und Disko übersteigen häu-
fig das Taschengeld, das Schüler
von ihren Eltern zur Verfügung
gestellt bekommen. Ferienjobs
bieten für diese Fälle eine gute
Gelegenheit, den Geldbeutel auf-
zupolstern und zugleich erste Er-
fahrungen im Berufsleben zu sam-
meln. Allerdings gibt der Gesetz-
geber strenge Regeln vor, ab wel-
chem Alter und wie lange gearbei-
tet werden darf.

Mindestalter 13 Jahre

Mit dem Jugendarbeitsschutzge-
setz (JArbSchG) schützt der Ge-
setzgeber Kinder und Jugendliche
davor, zu lange, zu schwer oder zu
viel zu arbeiten. Unter 15-Jährige
werden dabei als Kinder, 15- bis
18-Jährige als Jugendliche angese-
hen.

Für Jugendliche zwischen 15
und 18 Jahren gelten Schutzbe-
stimmungen, die gesundheitliche
Gefahren oder eine Überbeanspru-
chung der Leistungsfähigkeit bei
der Arbeit ausschließen sollen.
„Wer noch früher mit dem Jobben
anfangen möchte, darf ab einem

Mindestalter von 13 Jahren Aufga-
ben nur im kleinen Rahmen über-
nehmen, wie etwa Zeitungen aus-
tragen, Nachhilfe geben, Babysit-
ten oder Autowaschen beim Nach-
barn“, erläutert Rechtsexpertin
Anne Kronzucker. „Die maximale
Arbeitszeit beträgt dabei zwei
Stunden pro Tag.“

Ab 15 Jahren sind Ferienjobs bis
zu acht Stunden, maximal 40
Stunden in der Woche und 20 Ar-
beitstage im Jahr zulässig. Wo-
chenenden und Feiertage müssen
in der Regel der Erholung vorbe-

halten bleiben. Aber nicht nur
zeitlich sind Teenager einge-
schränkt, sondern auch dann,
wenn es um die Auswahl des ge-
eigneten Ferienjobs geht. So dür-
fen Schüler weder Akkordarbeit
leisten noch in Feucht- oder Kälte-
räumen arbeiten, und auch ihre
Arbeits- und Ruhezeiten sind klar
reglementiert. Verstößt ein Arbeit-
geber gegen die straffen und sehr
detailiert ausgeführten Bestim-
mungen des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes, hat er mit empfindlichen
Strafen zu rechnen. Ferienjobs in

Unternehmen sind grundsätzlich
durch die gesetzliche Unfallversi-
cherung abgesichert, denn hierzu
ist jeder Arbeitgeber verpflichtet.
Der Versicherungsschutz gilt ab
dem ersten Tag und auch für den
Arbeitsweg. Passiert ein Unfall, so
werden die Kosten für Arztbe-
handlung, Reha-Maßnahmen so-
wie eventuelle Rentenleistungen
übernommen. Wenn Schüler als
Angestellte jobben, so sind sie Ar-
beitnehmer und damit steuer-
pflichtig. Die Abgabe der Lohn-
steuer übernimmt der Arbeitgeber,

indem er entweder pauschal 25
Prozent vom Bruttolohn abzieht
oder, falls der Jobber eine Lohn-
steuerkarte vorlegt, wird sein Ver-
dienst individuell besteuert.

Abzüge werden erstattet

„Am Ende des Jahres erstattet der
Fiskus dem Ferienjobber die Abzü-
ge wieder zurück, wenn die steuer-
liche Freigrenze von 7664 Euro
nicht überschritten wurde“, er-
gänzt die Juristin. Sozialversiche-
rungsbeiträge müssen nicht ge-
zahlt werden, so entfallen in der
Regel Beiträge zur Kranken-, Pfle-
ge-, Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung.

Noch ist niemand mit Zeitungs-
austragen in der Freizeit reich ge-
worden, doch zur Aufbesserung
des Taschengeldes reicht es sicher-
lich. Ein zu lukrativer Zusatzver-
dienst kann negative finanzielle
Auswirkungen für die Eltern ha-
ben: Übersteigen die Einkünfte
und Bezüge des Kindes jährlich
insgesamt 7680 Euro, so entfällt
das Kindergeld. (dpa)

L Weitere Infos im Internet:
www.das-rechtsportal.de

Viele Tätigkeiten in Betrieben eignen sich nicht, weil sie gefährlich sind
Der Arbeitgeber muss Schüler vor
Beginn der Beschäftigung über Un-
fall- und Gesundheitsgefahren
aufklären.

Viele Arbeiten sind für junge Aus-
hilfen verboten:

Akkordarbeit und Arbeiten, bei de-
nen ein gesteigertes Tempo zu ei-
nem erhöhten Entgelt führt.

Arbeiten an Maschinen, die zum
Sägen, Hobeln, Fräsen, Hacken die-

nen sowie Schweißarbeiten und Ar-
beiten am Bau. Das Heben und Tra-
gen schwerer Lasten, egal, wo.

Beschäftigung in Einrichtungen, in
denen eine erhöhte Infektionsge-

fährdung bestehen könnte..

Führen von Fahrzeugen, zum Bei-
spiel einem Bagger (Foto). Bedienen
von Hebewerkzeugen.

Nach viereinhalb Stunden Arbeits-
zeit muss zudem eine Pause mög-
lich sein.

An Feiertagen, Samstagen und
Sonntagen sowie in der Zeit von 20
bis 6 Uhr dürfen Jugendliche nicht
arbeiten.

Kultur fördert Kommunikation
Manager erweitern ihren Horizont: Fortbildung von Beethoven bis Beuys.

Münster. Andreas Weitkamp ist
begeistert und ein bisschen stolz:
„Wer weiß schon, wie Beethoven
genau gearbeitet hat, was er sich
bei einer Komposition gedacht
hat?“ sagt der Geschäftsmann aus
Münster. Er hat jetzt dieses Wis-
sen. Gespräche über Kunst und
Kultur gehen ihm leichter über die
Lippen. Weitkamp hat am Semi-
nar „Arts4Business“ teilgenom-
men, das Wolfgang Weikert an
seinem Institut für kulturelle Bil-
dung in Münster anbietet.

„Ich bin auf diesem Gebiet viel
selbstbewusster geworden“, freut
sich Weitkamp. In Wochenendse-
minaren will der Oberstudienrat
aus Münster vor allem Führungs-
kräften aus der Wirtschaft auf die
Sprünge helfen. „Ich will ihnen
ermöglichen, kompetent über Ma-
lerei, Musik oder Literatur zu re-

den.“ Eine Fähigkeit, die im Ge-
schäftsleben von Nutzen sein kön-
ne. „Sehen, hören, verstehen ler-
nen“ lautet das Motto, dem sich
Weikert und die Dozenten ver-
schrieben haben.

Dem Kunden etwas bieten

Weitkamp hält viel von der Wei-
terbildung: „In unserem Geschäft
wollen wir unseren Kunden etwas
bieten, wir wollen kompetente
Gesprächspartner sein“, erklärt
der Chef eines Modehauses im
Workshop. „Zumal viele Verkaufs-
gespräche bei uns etwas länger
dauern.“ Neben den Einblicken in
Beethovens Schaffen hätten sie
sich zu Beispiel mit der bildenden
Kunst beschäftigt. „Wir haben ge-
lernt, worauf man in einer Ausstel-
lung achten muss, was ein Bild

wertvoll macht“, erinnert er sich.
„Bei vielen Unternehmern gibt es
Wissensdefizite im Bereich von
Kunst und Kultur“, sagt Seminar-
leiter Weikert. Er werfe ihnen das
nicht vor. „Diese Themen bleiben
bei dem Zeitdruck, den viele von
ihnen haben, auf der Strecke.“ Sei-
ne vielen Kontakte zu den Kultur-
schaffenden Münsters brachten
das ehemalige Mitglied des Kultur-
ausschusses der Stadt auf die Idee.
„In komprimierten Kursen geben
unsere Dozenten Einführungen in
Bildende Kunst, Literatur, Musik
oder Design.“

Darüber hinaus werden Maler,
Galeristen, Komponisten, Dirigen-
ten oder Autoren aus ihrer Praxis
berichten. „Wir werden auch The-
aterproben besuchen, Künstler in
ihren Ateliers oder Galerien.“
„Wir wenden uns vor allem an

Personen, die intensiv beratend tä-
tig sind“, sagt Weikert. Mit ihrem
frisch erworbenen Wissen sollen
sie leichter den Einstieg in das Ge-
spräch mit einem Kunden finden.
„Das kann eine Unterhaltung zwi-
schen einem Bauherren und ei-
nem Architekten sein, aber auch

zwischen einem Arzt und einem
Patienten.“ Kunst sei wertfrei und
vertrauensbildend. „Sie kann ein
neues kommunikatives Fenster
öffnen.“

L Infos im Internet:
www.arts4business.de
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/ Sokrates: Philo-
sophie und Wirt-
schaft miteinander
ins Gespräch zu
bringen, das ist die
Ausgangsidee des
Buches „Manage-
ment by Sokrates“

(Cornelsen Verlag Scriptor, 19,95
Euro). Dabei geht es nicht um
den moralischen Zeigefinger, der
in Zeiten von Krisen und offen-
sichtlichem Fehlverhalten einer
ganzen Managerkaste allzu leicht
erhoben wird. Der Band will viel-
mehr ein philosophisches Denken,
ein sokratisches Philosophieren
aufzeigen, das Managern und
Führungskräften Hilfestellung und
Orientierung gibt. Auf 248 Seiten
machen die Autoren Michael Nie-
haus und Roger Wisniewski das
Potenzial des Philosophierens für
die Unternehmens- und Mitarbei-
terführung anschaulich und pra-
xisnah. Ein Umdenken sei drin-
gend nötig - nicht nur vor dem
Hintergrund der globalen Wirt-
schaftskrise. (dpa)

/ Zeitarbeit: In der Zeitarbeits-
branche hat die Wirtschaftskrise
besonders sichtbare Spuren hin-
terlassen. Mehr als 300 000 Leih-
arbeiter wurden in den vergange-
nen Monaten entlassen. Für hoch
qualifizierte Fachkräfte bietet die
Branche aber immer noch Jobs.
„Von knapp 800 000 Beschäftig-
ten im Juli 2008 ist die Zahl der
Zeitarbeiter auf knapp 500 000
im April 2009 gesunken.“ Die
Zahlen von Michael Wehran,
Sprecher des Bundesverbandes
Zeitarbeit in Berlin, klingen dra-
matisch. Dem Job-Abbau stehen
zahlreiche weiterhin offene Stel-
len gegenüber. (dpa)

/ Schlampig: Füh-
ren Azubis ihre Be-
richtshefte zu nach-
lässig, kann sie das
die Lehrstelle kos-
ten. Das ergibt sich
aus einem Urteil
des Landesarbeits-

gerichts Schleswig-Holstein in
Kiel (Az.: 2 Sa 22/02). Demnach
rechtfertigen schludrig geführte
Ausbildungsnachweise eine frist-
lose Kündigung, wenn Lehrlinge
zuvor bereits mehrfach aus die-
sem Grund abgemahnt wurden.
Darauf weist der Deutsche In-
dustrie- und Handelskammertag
in Berlin in dem von ihm heraus-
gegebenen Magazin „position“
(Ausgabe 3/2009) hin. Eine au-
ßerordentliche Kündigung ist
auch nach der Probezeit zulässig,
wenn Lehrlinge beharrlich gegen
Pflichten aus dem Ausbildungs-
vertrag verstoßen.

/ Weiterbildung: Arbeitsfor-
scher fordern eine verstärkte För-
derung von Weiterbildungen im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.
In den vergangenen Jahren sei da-
für weniger Geld aufgewendet
worden, erklärte Claudia Bogedan
vom Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Institut der Hans-
Böckler-Stiftung in Düsseldorf.
Vor 40 Jahren sei mit der Verab-
schiedung des Arbeitsförderungs-
gesetzes Weiterbildung als bester
Schutz gegen Arbeitslosigkeit ver-
standen worden. Mittlerweile sei
dieser Ansatz in den Hintergrund
getreten, kritisierte sie. (dpa)

Jetzt kann er mitreden: Wer sich im Management auch bei musischen
Themen auskennt, etwa über Malerei oder Musik plaudern kann, hat
Vorteile beim Gespräch. Foto: stock/Lindenthaler

Regale einräumen, im Supermarkt Kisten auspacken oder den Boden fegen – das dürfen auch junge Leute, die im Ferien einen Job suchen. Doch je nach Alter sind die Arbeitszeiten
beschränkt, und schwere Sachen dürfen Jugendliche auch nicht schleppen. Foto: stock/Geisser


